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 Veröffentlicht am 13.10.1966

Norm

ABGB §1091 D

Rechtssatz

Hatten die Parteien bei Abschluß des Pachtvertrages über ein Ka6eehaus übereinstimmend den Willen, die im

Eigentum des Verpächters stehende, schon bisher im Tanzraum aufgestellte Wurlitzer - Orgel an ihrem bisherigen

Standort zu belassen und diese für die Dauer des Pachtverhältnisses als einzige Musikbox im Betrieb zu verwenden, so

rechtfertigt eine vom Pächter vorgenommene Änderung des bisherigen Aufstellungsortes des Gerätes des Verpächters

sowie der Erwerb und die Inbetriebnahme eines eigenen Musikautomaten in dem gepachteten Ka6eehaus das

Klagebegehren, den Pächter zu verhalten, die Wurlitzer - Orgel sogleich wieder im Tanzraum aufzustellen und dort in

Betrieb zu setzen und dem Pächter die Aufstellung und den Betrieb eines zweiten Musikautomaten zu untersagen.
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